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Bericht· 
des Justizausschusses 

tl li 

über dieR~gierungsvorlage(629. der Bei­
lagen): Btuldesgesetz, mit dem die Notariats-
"~l '", . .' 'ordi1i1~g :ge~ndert wird~ 

.,Anlaß."für, den vorliegenden Entwurf einer 
Nqvelle .zur Notariatsordnung ist die Notwen~ 
aig~ei~~,.~i~er. · .. ~erfassungsrechtlich einwandfreien 
i\egelllp.ig.~~ilfzt;lner Bestimmungen der Nota~ 
riats9r~nu.ng .irn,l:Iinblick auf die ständige Judi­
ka~uJ;' d,es ,v(!rfas,sungsgerichtshofes zur Trennung 
der Justiz ~onder Verwaltung nach Artikel 94 
B.-VG. In erster Linie 'sind hier die Bestimmun­
gen der Notariatsordnung über den Rechts­
mittelzug zu nennen, da derzeit gegen Beschlüsse 
der Notariatskammer, also einer Verwaltungs­
behörde, der Rechtszug an das Gericht vorge­
sehen ist. Nunmehr söllen in zweiter Instanz der 
Oberlandesgerichtspräsident und in letzter 
Instanz das Bundesministerium für Justiz, also 
durchwegs Verwaltungsbehörden, entscheiden. 
Verwiesen wird hiezu vor allem auf die neue 
Fassung des § 138. 

Der Delegiertentag der Notariatskammern hat 
bei dieser Gelegenheit die Novellierung einer 
Reihe weiterer Bestimmungen angeregt, die ins­
besondere folgenden Zielen dienen soll: 

1. Einer Verwaltungs vereinfachung, insbeson­
dere durch Entlastung der Gerichte und Staats­
anwälte; die in einzelnen weniger wichtigen An­
gelegenheiten bisher vorgesehene Mitwirkung 
dieser Stellen soll nämlich entfallen. Verwiesen 
wird insbesondere auf die Änderungen der §§ 13, 
16, 18, 19, 21 und 41. 

2. Der Einführung einer obligatorischen Haft­
pflichtversicherung. Diese Regelung trifft der 
neue § 22. Dadurch sollen sowohl die Bevölke­
rung als auch die Notare in jenen Fällen ge­
schützt werden, in denen der Notar durch seine 
Amtstätigkeit zum Schadenersatz verpflichtet 
wird. 

3. Einer Erweiterung der Befugnisse der No­
tale zur Errichtung vollstreckbarer Notariats-

akte (§ 3). Während derzeit ein Notariatsakt 
nur dann vollstreckbar ist, wenn darin eine 
Schuld in Geld, oder anderen vertretbaren 
Sachen festgestellt ist, soll nunmehr jede Ver­
pfli<;htung zu einer Leistung oder Unterlassung 
aufgenommen werden können. Durch diese Er­
weiterung soll vermieden werden, daß über jene 
Verpflichtungen, die bisher' ein vollstreckbarer. 
Notariatsakt nicht enthalten kann, ein gericht­
licher' Vergleich geschlossen werden muß. Viel­
mehr soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine 
Angelegenheit, die verschiedenartige Verpflich­
tungen umf;ißt, durch einen einzigen vollstreck­
baren Notariatsakt zu bereinigen. Hievon be­
steht eine Ausnahme: Räumungsvergleiche über 
Wohnungen sollen nur dann in einem Notariats­
akt für vollstreckbar erklärt werden können, 
wenn es sich um Wohnungen handelt, die der 
Eigentümer oder Miteigentümer einer Liegen­
schaft bewohnt. 

4. Einer Klarstellung der Befugnisse des No­
tars (§ 5). Die derzeitige Fassung hat zu Ausle­
gungsschwierigkeiten geführt. Nunmehr soll klar 
zum Ausdruck kommen, daß die Notare Parteien 
außerbehördlich oder vor Verwaltungsbehörden 
vertreten können; zur Vertretung im Verwal­
tungsstrafverfahren und vor Finanzstrafbehör­
den ist aber die Eintragung in die Verteidiger­
liste erforderlich. Vor Gericht können die Notare 
im Verfahren außer Streitsachen unbeschränkt, im 
Zivilprozeß aber nur dann vertreten, wenn am 
Amtssitz des Gerichtes nicht wenigstens zwei 
Rechtsanwälte ihren Wohnsitz haben und kein 
Anwaltszwang besteht. 

5. Einer Ausdehnung der Befugnisse des 
Notars auf das ganze Bundesgebiet (§§ 8, 31). 
Derzeit erstreckt sich die Amtswirksamkeit des 
Notars auf den Sprengel des Gerichtshofes erster 
Instanz, in dem der Notar seinen Amtssitz hat. 
Diese Beschränkung findet sich bei anderen Be­
rufen, insbesondere bei den Rechtsanwälten, 
nicht. Die Ausdehnung auf das Bundesgebiet 
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dient auch dem Interesse der Bevölkerung, weil t "seinem" und in Z.36 statt "lidedicber" richtig 
eS sich dann nicht mehr ereignen kann, daß ein "liederlicher" zu lauten. 
Notariatsakt auß~rhalb des Sp~eng.els de~ Notars Ferner hat auf Seite 37 der Regierungsvorlage 
a~fger:~mme.n wtrd und damIt mcht dIe Kraft in der rechten Spalte der Beginn des § 116 lit. e 
emer offenthchen Urkunde hat. neue Fassung richtig wie folgt zu lauten: "e) ein 

6. Die übrigen Bestimmungen betreffen vor Tagebuch (Journal); in diesem ist in zeitlicher 
allem die Standesinteressen der Notare und Reihenfolge unter durch das Kalenderjahr fort­
dienen der Klärung von Zweifelsfragen und der laufenden Nummern jeder ... ". Außerdem hat 
zweckmäßigeren Standesführung. auf Seite 50 im 1. Absatz des § 170 alte Fassung 

7. Schließlich sollen die bisher in einer Ver- am Beginn der dritten Zeile das Wort "Amts­
ordnung enthaltenen Bestimmungen über den hanlungen" richtig "Amtshandlungen" zu lau­
Delegiertentag der Notariatskammern aus ver- ten. 
fassungsrechtlichen Gründen in das Gesetz über- Schließlich wurde auf einen Druckfehler auf 
nommen werden. Es handelt sich um die Bestim- Seite 51 der Regierungsvorlage hingewiesen, 
mungen der §§ 141 bis 141 h. wo es inder linken Spalte der Gutächtlichen 

Der Justizausschuß hat die Regierungsvorlage Außerung des Bundeskanzleramtes - Verfas­
in seiner Sitzung am 2. Mai 1962 in Verhandlung sungsdienst in der 29. Zeile des ersten Absatzes 
gezogen·. In der Debatte ergriffen außer dem Be- statt "als" richtig "alte" zu heißen hat. 
richterstatter die Abgeordneten D r. Pi f f I - Bei der Abstimmung wurde der Gese~nt­
Per c e v i c, Eie hin ger. M a r 11:, D r. Ne- wurf mit den erwähnten· Druckfehlerberichii­
m e c z, D r. W i t h alm, Z ei 11 in ger, D 0 k- gungen einstimmig angenommen. 
tor Ku m me r und der Obmann des Aus- Der Justizausschuß stellt auf Grund - seiner 
schusses D r. Hof e n e d er sowie der Bundes- Beratungen den An t rag, der Nationalrat 
minister für Justiz D r. B rod a das Wort '1 d d B· cl' r· ... 

. . • WOI e em von er un esregrerung vorgeegten 
Im Zuge der Beratungen hat der Auss:chuß im I Gesetzentwurf (629 der Beilagen} unt.e. r Beriick­

Text des Gesetzentwurfes Jiolgende Druckfehler- sidltigung der angeführten Druckfehlerberichti­
berichtigungem vorgenommen: Im Artikel I gungen die verfassungsmäßige Zustimmung er­
Z. 4 hat es sta.tt .,.Erlöschung" rimtig "Erlö- I teilen. 
sdten", in Z.20 fünfter Absati statt ,,An-I' 
suchen" richtig • .ansuchen". statt ,.,se:inen" richtig Wien, am 2. Mai 1962 

Dr. SteUa Klein,.Löw 
Berichterst .. tter 

Dr. Hofeneder 
Obmann 
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